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Beschlussauszug 
 

aus der Sitzung des Hochschulrats der Deutsch-Französischen Hochschule 
am 30./ 31.03.2006 

 

 
Zu TOP 04  Haushalt 2006  
  Fortschreibung des Haushaltsplans Nr. 1/ 2006 
 
Beschluss: 
 
Der Hochschulrat beschließt einstimmig die Fortschreibung des Haushaltsplans  
Nr. 1/2006. 
 
 
Zu TOP 05 Beschlussfassung über die Förderung integrierter 

Studiengänge für das akademische Jahr 2006/07  
 
Beschluss 1: 
 
Der Hochschulrat beschließt einstimmig, den Förderempfehlungen des 
wissenschaftlichen Beirates zu folgen. 
Er stimmt der Festlegung der Höchstgrenze von 80 auf 100 für die Zahlung von 
Mobilitätsbeihilfen pro Studiengang ab dem Studienjahr 2006/07 zu. 
 
Beschluss 2: 
 
Der Hochschulrat beschließt einstimmig: 
 
- den Studiengang U Karlsruhe – U Grenoble Joseph Fourier I (W 37-0) als L-

Programm zu fördern 
- den Studiengang U Potsdam – U Paris I (A02-6) in den Kreis der integrierten 

Studiengänge ohne finanzielle Förderung aufzunehmen 
- den Studiengang ESC-EAP Berlin / ESCP-EAP Paris (A08-6) nicht zu fördern 
 
 
Zu TOP 05.1 Beschlussfassung bezüglich der Höhe der Mobilitätsbeihilfe 

für Studierende aus Studiengängen in grenznahen 
Hochschulen 

 
Beschluss: 
 
Der Hochschulrat beschließt einstimmig, Studierenden, die keinen Wohnsitz im 
Partnerland während der Mobilitätsphase nachweisen können, eine 
Mobilitätspauschale i.H.v. 125€/ Monat für 10 Monate im akademischen Jahr zu 
gewähren.  
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Zu TOP 06  Beschlussfassung über die Ausschreibung Bachelor, 
Master (postgraduale) und grundständiger Studiengänge 
(2007/08)  

 
Beschluss: 
Der Hochschulrat beschließt einstimmig die vorgelegte Ausschreibung mit 
redaktionellen Änderungen. 
 
 
Zu TOP 07  Beschluss über die Aufnahme neuer Mitglieder 
 
Beschluss: 
Der Hochschulrat beschließt einstimmig die Aufnahme der RWTH Aachen als 
Mitgliedshochschule der DFH.  
 
 
Zu TOP 08  Programme im Bereich Forschung 
 
TOP 08.2 Beschluss über die Förderung deutsch-französischer 

Doktorandenkollegien 
 

1. Beschluss: 
 
Der Hochschulrat beschließt einstimmig die Förderung der Anträge: 
 
1. CDFA-01-06: Universität Potsdam, Université Paris Nanterre 10 
2. CDFA-02-06: Universität Stuttgart, Sciences-Po Bordeaux 
3. CDFA-03-06: Universität Magdeburg, TU Darmstadt, INSA Rouen, Universität Budapest 
4. CDFA-05-06: Universität Bochum, Université Nice-Sophia-Antipolis 
5. CDFA-06-06: TU Kaiserslautern, Université Nancy Henri-Poincaré 1 
6. CDFA-09-06: Fraunhofer-Institut Saarbrücken/ Universität des Saarlandes, ENSAM Metz 
7. CDFA-10-06: Universität Heidelberg, Université Louis-Pasteur Strasbourg 
8. CDFA-11-06: Universität Freiburg, Université Nancy Henri-Poincaré 1 
9. CDFA-12-06: Humboldt-Universität Berlin, EHESS Paris 
 
2. Beschluss: 
 
Der Hochschulrat beschließt für DFDK mit Drittlandpartnern einstimmig folgende 
Regelung: 
 

a) Die Mobilitätsbeihilfe wird denjenigen Nachwuchswissenschaftlern bewilligt, 
die an der deutschen oder der französischen Heimathochschule 
eingeschrieben sind und ihren Auslandsaufenthalt absolvieren.  
Die Nachwuchswissenschaftler aus der Drittlandhochschule haben keinen 
Anspruch auf die Mobilitätsbeihilfe der DFH. Dies gilt ebenfalls für die 
Nachwuchswissenschaftler aus Drittländern, die sich an einer deutschen und 
französischen Hochschule immatrikuliert haben und ihren Auslandsaufenthalt 
im Drittland absolvieren. 

 
b) Im Rahmen der deutsch-französischen Doktorandenkollegien werden 

Infrastrukturmittel von dem deutschen und/oder französischen 
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Kooperationspartner verwaltet. Im begrenzten Maße und nach Abstimmung 
mit allen Kooperationspartnern können die Kooperationspartner dem 
Drittlandpartner für die Organisation von gemeinsamen Workshops im 
Drittland und Koordinationstreffen Zuwendungen aus den Infrastrukturmitteln 
zukommen lassen. 

 
 

 
TOP 08.3 Beschluss über Ausschreibungen Sommeruniversität, 

thematische Sommerschulen und Ateliers 
Beschluss 1: 
 
Der Hochschulrat beschließt einstimmig die Neufassung der Ausschreibung mit der  
Öffnung für Masterstudierende und Diplomanden zur Förderung deutsch-
französischer Sommeruniversitäten 2007 mit dem Zusatz der Möglichkeit der 
Übernahme der Reisekosten für Referenten und Seminarleiter. 
 
Beschluss 2: 
 
Der Hochschulrat beschließt einstimmig die Neufassung der Ausschreibung mit der  
Öffnung für Masterstudierende und Diplomanden zur Förderung deutsch-
französischer Thematischer Sommerschulen 2007 mit dem Zusatz der Möglichkeit 
der Übernahme der Reisekosten für Referenten und Seminarleiter. 
 
Beschluss 3: 
 
Der Hochschulrat beschließt einstimmig die Neufassung der Ausschreibung mit der 
Öffnung für Masterstudierende und Diplomanden zur Förderung deutsch-
französischer Ateliers (Dauerausschreibung). 
 
 
 
 
Zu TOP 11  Aufwandsentschädigung für Evaluatoren und Mitglieder des 

wissenschaftlichen Beirats  
 
Beschluss: 
 
Der Hochschulrat beschließt für die Evaluatoren der Studiengänge: 
 

1) die Erstattung von Reisekosten in der 1. Klasse ab drei Stunden Fahrtzeit mit 
der Möglichkeit, in Sonderfällen davon abzuweichen (einstimmig), 

 
2) die Gewährung einer Aufwandsentschädigung für die drei Evaluierungs-

gruppenvorsitzenden i.H.v. 1000 € p.a. (eine Gegenstimme, vier 
Enthaltungen)  

 
3) Verzicht auf den Einzelnachweis für die Gewährung der Kostenpauschale 

(zwei Gegenstimmen, zwei Enthaltungen) 
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4) die Erhöhung der Kostenpauschale von 150 € auf 200 € (zwei 
Gegenstimmen, zwei Enthaltungen)  

 
 
Zu TOP 13  Einzelfallentscheidung Erlass von Ansprüchen: 

Architekturstudiengang TU Dresden - Ecole d'architecture 
Paris Val de Seine 

 
Beschluss: 
 
Der Hochschulrat beschließt mit zwei Gegenstimmen, bei sechs Stimmenthaltungen, 
die Ansprüche gegenüber der TU Dresden und der EAPVS niederzuschlagen. 
 
 
Zu TOP 14  Wahlordnung für das Präsidium der DFH 
    
 
Beschluss: 
 

Der Hochschulrat beschließt einstimmig grundsätzlich, den vorgelegten Entwurf einer 
Wahlordnung des Präsidiums mit folgender neuen Formulierung des §6 (2):  
„Als Präsidiumsmitglied kann gewählt werden, wer den Kriterien des Artikels 1 Abs.1 
der Allgemeinen Ordnung der Organe der DFH entspricht.“ 
 
 
 


